
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1  

DVR.NR.: 51276 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  

(in der Fassung gemªÇ Ä 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

2. Sitzung des Gemeinderates 2025 

(02/2025) 

am Dienstag, dem 01. Juli 2025 um 18.30 Uhr 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung ¿ber das 

Gemeindeintranet am 23. Juni 2025 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

Anwesende Mitglieder des Gemeinderates  

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender   

2.  Uschi Heitzer  1. Vizebürgermeisterin   

3.  Mag. Stefan Pachler MBA 2. Vizebürgermeister   

4.  Lukas Kernmayer Stadtrat   

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat   

6.  Ewald Grün Stadtrat   

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin   

8.  Hubert Groicher Gemeinderat  

9.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

10.  Michael Apolloner Gemeinderat  

11.   Christian Höferer  Gemeinderat  

12.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

13.  Patricia Hölbling  Gemeinderätin   

14.  Gottfried Krall  Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin   

16.  Christoph Neuwirther  Gemeinderat  
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17.  Mag. Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Rainer Galler Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin   

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat entschuldigt  

21.  Markus Möller Gemeinderat  

22.  Michael Schabernig Gemeinderat  

23.  Dr. Otto Liechtenecker  Gemeinderat  

weitere anwesende Personen  

24.  Mag. Bettina Waidhofer Amtsleiterin/Schriftführerin   

25.  FV Mathias Stadlober Finanzverwalter   

26.  Herbert Wastian E-Gemeinderat f. Gernot Wispichler  

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.   Erºffnung und Begr¿Çung 

2.   Angelobung Gemeinderat nach Ä 21 1a K-AGO 

3.   Angelobung Gemeinderat nach Ä 21 1a K-AGO 

4.   Feststellung der Beschlussfªhigkeit 

5.   Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

6.   Bestellung der Protokollfertiger 

7.   Niederschrift vom 09.04.2025 

8.   
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Umweltschutz, Wasser, Kanal und 

Wirtschaftsangelegenheiten 

9.   
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Angelegenheiten der Land- und 

Forstwirtschaft, lªndliches Wegenetz, ºrtliche Raumplanung und Freibad 

10.   
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Angelegenheiten f¿r Kultur, Brauchtum und 

Jugend 

11.   Bericht der Abteilung 3 zum Rechnungsabschluss 

12.   Finanzierungsplan StraÇenbeleuchtung Neu ð Erweiterung 2025 
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13.   Antrag auf Nachsicht der Grundsteuer f¿r 2025 gemªÇ Ä 236 BAO f¿r IVS KG 

14.   Jahresabschluss Burg Friesach Errichtungs-GmbH 

15.   Geschwindigkeitsbeschrªnkung mit 30 km/h im innerstªdtischen Bereich von Friesach 

16.   Antrag Kogler kªuflicher Erwerb einer Teilflªche im Bereich des Schulhausplatzes 

17.    nderung des Flªchenwidmungsplanes 03/2024 und 04/2024 

18.   Berichte 

19.   Personalangelegenheiten: 

20.  E Personalverrechnung GSZ 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 20.00 Uhr 

 

Fragestunde 

 

Wªhrend offener Frist sind keine Fragen eingelangt. 

 

 

1.  Eröffnung  und Begrüßung 

 

B¿rgermeister Josef Kronlechner erºffnet die Sitzung und begr¿Çt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 

 

2. Angelobung Gemeinderat nach § 21 1a K -AGO 

 

Reinhard Kampl hat durch eine an das Gemeindeamt gerichtete schriftliche Verzichtserklªrung mit 

Wirksamkeit vom 08.01.2025 gemªÇ Ä 65 Abs. 1 lit. a und 30 Abs. 2 K-AGO auf das Mandat als 

Gemeinderat verzichtet. 

 

Der Gemeindewahlleiter hat das nªchste Ersatzmitglied auf der Liste der Ersatzmitglieder des 

betreffenden Wahlvorschlages auf dieses Mandat zu berufen.  

 

Bgm Josef Kronlechner ersucht alle Anwesenden sich von den Plªtzen zu erheben und verliest die 

Gelºbnisformel: 

 

ăIch gelobe, der Verfassung, der Republik ¥sterreich und dem Land Kªrnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, f¿r die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigenn¿tzig zu erf¿llen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fºrdern.ò 
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Gottfried Krall legt als Gemeinderatsmitglied vor dem Gemeinderat in die Hand des B¿rgermeisters 

das Gelºbnis nach Ä 21 Abs. 2 K-AGO ab (Beilage ./1) 

 

 

3. Angelobung Gemeinderat nach §21 1a K -AGO 

 

Robin Reif hat durch eine an das Gemeindeamt gerichtete schriftliche Verzichtserklªrung mit 

Wirksamkeit vom 16.01.2025 gemªÇ Ä 65 Abs. 1 lit. a und 30 Abs. 2 K-AGO auf das Mandat als 

Gemeinderat verzichtet. 

 

Der Gemeindewahlleiter hat das nªchste Ersatzmitglied auf der Liste der Ersatzmitglieder des 

betreffenden Wahlvorschlages auf dieses Mandat zu berufen.  

 

Bgm Josef Kronlechner ersucht alle Anwesenden sich von den Plªtzen zu erheben und verliest die 

Gelºbnisformel: 

 

ăIch gelobe, der Verfassung, der Republik ¥sterreich und dem Land Kªrnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, f¿r die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigenn¿tzig zu erf¿llen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fºrdern.ò 

 

Rainer Galler legt als Gemeinderatsmitglied vor dem Gemeinderat in die Hand des B¿rgermeisters 

das Gelºbnis nach Ä 21 Abs. 2 K-AGO ab (Beilage ./2) 

 

 

4. Feststellung der Beschlussfªhigkeit 

 

Die Beschlussfªhigkeit ist gegeben, wenn gem. Ä 37 Abs. 1 K-AGO mit dem B¿rgermeister oder seinem 

Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

Entschuldigt ist Gernot Wispichler. An seiner Stelle ist Herbert Wastian erschienen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfªhigkeit fest. 

 

 

5. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des Ä 35 Abs 2 der K-AGO ¿bermittelt. 

 

Die Tagesordnung muss um nachstehende Punkte ergªnzt werden: 

21 E ð Personalverrechnung GSZ 

10 a - Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Schulen, Kinderbetreuung und Sport 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Tagesordnung die Zustimmung erteilt? 
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Der Gemeinderat beschlieÇt ... 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler , L. Kernmayer , I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall , P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler ,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die ergªnzteTagesordnung. 

 

 

6.  Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu Protokollfertigern werden, 

(SP¥) Irene Buggelsheim und (LMS) Dr. Otto Liechtenecker 

bestellt. 

 

 

7. Niederschrift vom 09. April 2025 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern ¿bermittelt worden. Unterfertigt 

wird jedes Sitzungsprotokoll gem. Ä 45 Abs 4 K-AGO vom B¿rgermeister und zwei weiteren durch den 

Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates (Protokollfertiger), sowie von der 

Schriftf¿hrerin. 

Abªnderungsantrªge sind keine eingelangt. 

 

 

Die Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Niederschrift vom 09. April 2025 die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die Niederschrift vom 09. April 2025. 

 

 

8.  
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Umweltschutz, Wasser, Kanal und 

Wirtschaftsangelegenheiten 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

 

Aufgrund des R¿cktritts von Sigurd Kronlechner muss im Ausschuss f¿r Umweltschutz, Wasser, Kanal 

und Wirtschaftsangelegenheiten ein Mitglied nachbesetzt werden. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (SP¥) hat einen Wahlvorschlag gemªÇ 

Ä 26 Abs. 3 K- AGO f¿r dieses Amt eingebracht. 
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Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der SP¥-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./3) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der SP¥-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 12 Unterschriften aufweist und 

damit von mehr als der Hªlfte der Mitglieder der SP¥-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklªrt 

Gottfried Krall als Mitglied des Ausschusses f¿r 

Umweltschutz, Wasser, Kanal und Wirtschaftsangelegenheiten 

f¿r gewªhlt. 

 

 

9. 
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Angelegenheiten der Land- und 

Forstwirtschaft, lªndliches Wegenetz, ºrtliche Raumplanung und Freibad 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

 

Aufgrund des R¿cktritts von Sigurd Kronlechner muss im Ausschuss f¿r Angelegenheiten der Land- und 

Forstwirtschaft, lªndliches Wegenetz, ºrtliche Raumplanung und Freibad ein Mitglied nachbesetzt 

werden. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (SP¥) hat einen Wahlvorschlag gemªÇ 

Ä 26 Abs. 3 K- AGO f¿r dieses Amt eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der SP¥-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./4) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der SP¥-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 12 Unterschriften aufweist und 

damit von mehr als der Hªlfte der Mitglieder der SP¥-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklªrt 

Gottfried Krall als Mitglied des Ausschusses f¿r 

Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, lªndliches Wegenetz, 

ºrtliche Raumplanung und Freibad f¿r gewªhlt. 

 
 

10.  
Nachwahl eines Mitgliedes f¿r den Ausschuss f¿r Angelegenheiten f¿r Kultur, Brauchtum 

und Jugend 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

 

a. Ausschuss f¿r Angelegenheiten f¿r Kultur, Brauchtum und Jugend 

Aufgrund des R¿cktrittes von Robin Reif muss im Ausschuss f¿r Angelegenheiten f¿r Kultur, Brauchtum 

und Jugend ein Mitglied nachbesetzt werden. 

 

Die anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (FP¥) hat einen Wahlvorschlag gemªÇ 

Ä 26 Abs. 3 K- AGO f¿r dieses Amt eingebracht. 
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Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der FP¥-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./5) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der FP¥-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hªlfte der Mitglieder der FP¥-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklªrt 

MMag. Silke Notsch als Mitglied des Ausschusses f¿r 

Kultur, Brauchtum und Jugend 

f¿r gewªhlt. 

 

 

b. Ausschuss f¿r Schulen, Kinderbetreuung und Sport 

MMag. Silke Notsch wird im Ausschuss f¿r Schulen, Kinderbetreuung und Sport ersetzt. Die 

anspruchsberechtigte Gemeinderatspartei (FP¥) hat einen Wahlvorschlag gemªÇ Ä 26 Abs. 3 K- AGO 

f¿r dieses Amt eingebracht. 

 

Bgm Josef Kronlechner verliest den Nachwahlvorschlag der FP¥-Fraktion. Eine Kopie dieses 

Nachwahlvorschlages (Beilage ./6) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Niederschrift. 

 

Bgm Josef Kronlechner fordert die Mitglieder der FP¥-Fraktion zur Leistung der Unterschriften auf. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt fest, dass dieser Nachwahlvorschlag 5 Unterschriften aufweist und damit 

von mehr als der Hªlfte der Mitglieder der FP¥-Fraktion unterfertigt ist. 

 

 

Bgm Josef Kronlechner erklªrt 

Rainer Galler als Mitglied des Ausschusses f¿r 

Schulen, Kinderbetreuung und Sport 

f¿r gewªhlt. 

 

 

11.  Bericht der Abteilung 3 zum Rechnungsabschluss 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 
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Der Gemeinderat 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

nimmt den Bericht der Abteilung 3 zum Rechnungsabschluss zur Kenntnis. 

 

 

12.  Finanzierungsplan StraÇenbeleuchtung Neu ð Erweiterung 2025 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 24. Juni 2025 

 

Aufgrund von ungeplanten Mehrarbeiten im Zuge der Bauarbeiten und steigenden Baukosten 

(EUR 155.000,-) sowie der Zinssteigerungen und somit hºheren Finanzierungskosten (EUR 153.300) 

muss der Finanzierungsplan der StraÇenbeleuchtung Neu angepasst werden. Zusªtzlich konnte 

einnahmenseitig noch eine KPC-Fºrderung in der Hºhe von EUR 21.200,- lukriert werden. Die 

restlichen Mehrkosten werden als Contractingraten mittels Verlªngerung der gebundenen BZ bis 2041 

finanziert. Die Finanzierungskosten sind an den 6-Monatseuribor gebunden und somit variabel. Der 

Aufschlag betrªgt 1,5%. 

 

Aus heutiger Sicht verlªngert sich die R¿ckzahlung um 5 Jahre ð sohin bis 2041. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig f¿r die Annahme des Finanzierungsplanes ausgesprochen und ersucht 

den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Finanzierungsplan f¿r die StraÇenbeleuchtung Neu genehmigt? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

den Finanzierungsplan f¿r die StraÇenbeleuchtung Neu. 

 

 

13. Antrag auf Nachsicht der Grundsteuer f¿r 2025 gemªÇ Ä 236 BAO f¿r IVS KG 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 03. Juni 2025 

 

Die Immobilien Verwaltung Schulgemeindeverband St. Veit/Glan KG hat mit Antrag vom 24. Feber 

2025 um Nachsicht der Grundsteuer f¿r 2025 gemªÇ Ä 236 BAO angesucht. 

 

Vorgeschrieben wurde eine jªhrliche Grundsteuer in der Hºhe von EUR 8.114,75. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig f¿r die Nachsicht der Grundsteuer ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

  

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2019-2020 2021 2022 2023 2024 2025-2041

.ŀǳƪƻǎǘŜƴ όϵ мΦпнрΦлллΣπύ ƛƴƪƭΦ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ όϵ ннуΦлллΣπύ1.653.000                400.000          300.000          50.000            50.000            853.000          

75.000                      75.000            

30.000                      30.000            

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

1.758.000                75.000            430.000          300.000          50.000            50.000            853.000          

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2041

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung 25.900                      25.900            

Bedarfszuweisungsmittel iR 1.019.300                37.500            50.000            50.000            50.000            831.800          

KIG 2020 442.500                   442.500          

KIG 2020 REST 76.000                      76.000            

173.100                   173.100          

KPC Förderung 21.200                      21.200            

-                             

-                             

-                             

-                             

-                             

1.758.000                37.500            717.500          50.000            50.000            50.000            853.000          

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

Summe:

Gemeindehilfspaket

Planungs- und Ausschreibungskosten

Bauaufsicht
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird die Grundsteuer 2025 f¿r die IVS KG gemªÇ Ä 236 BAO nachgesehen? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die Grundsteuer 2025 f¿r die IVS KG nachzusehen 

 

 

14. Jahresabschluss Burg Friesach Errichtungs-GmbH 

 

Berichterstattung: GF Bgm Josef Kronlechner, GF StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 03. Juni 2025 
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Das Land Kªrnten hat der Burg Friesach Errichtungs-GmbH mit Schreiben vom 30.06.2025 eine 

finanzielle Fºrderung in der Hºhe von EUR 100.000 schriftlich zugesagt. 

 

Der Stadtrat hat die angef¿hrten Beschl¿sse einstimmig beschlossen und ersucht den Gemeinderat 

um gleichlautende Beschlussfassung. 

 

 

Der Vorsitzende B¿rgermeister Kronlechner ¿bergibt den Vorsitz an die 1. Vzbgmin Uschi Heitzer und 

verlªsst gemeinsam mit StR Ing. Helmut Kampl den Saal. 

 

 

Die Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

a.)  Wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 in der vorliegenden 

Fassung genehmigt? 

b.)  Wird der Jahresfehlbetrag des Geschªftsjahres 2024 mit EUR 7.576,99 festgestellt und 

der Bilanzverlust zum 31.12.2024 in der Hºhe von EUR 23.235,71 auf neue Rechnung 

vorgetragen? 

c.)  Wird den Geschªftsf¿hrern der Burg Friesach Errichtungs-GmbH, 

Josef Kronlechner, Ing. Helmut Wachernig und Erich Alfred Kejzar 

f¿r das Geschªftsjahr 2024 die Entlastung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechten ecker)  

a.)  Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b.)  Der Jahresfehlbetrag des Geschªftsjahres 2024 wird mit EUR 7.576,99 festgestellt. 

Der Bilanzverlust zum 31.12.2024 in der Hºhe von EUR 23.235,71 

wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

c.)  Den Geschªftsf¿hrern der Burg Friesach Errichtungs-GmbH, Josef Kronlechner, 

Ing. Helmut Wachernig und Erich Alfred Kejzar wird 

f¿r das Geschªftsjahr 2024 die Entlastung erteilt. 

 

 

B¿rgermeister Josef Kronlechner und StR Ing. Helmut Wachernig nehmen wieder an der Sitzung teil 

und B¿rgermeister Kronlechner ¿bernimmt erneut den Vorsitz. 
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15. Geschwindigkeitsbeschrªnkung mit 30 km/h im innerstªdtischen Bereich von Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 24. Juni 2025 

 

Im innerstªdtischen Bereich gilt auf de L32, Metnitztal LandesstraÇe, eine 50 km/h 

Geschwindigkeitsbeschrªnkung. 

Wiederholt fordern B¿rger*innen die Geschwindigkeit auf 30km/h zu beschrªnken ð dies auf der 

Weglªnge der L62 zwischen StraÇenkilometer 6,847 m und 5,966 m. In diesem Bereich befindet sich 

der Pfarrkindergarten, das Generationengebªude mit Krabbelstube und das Krankenhaus Friesach 

sowie der Hauptweg zur VS-Friesach und Mittelschule Friesach. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig f¿r den Antrag an die BH St. Veit an der Glan ausgesprochen und 

ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Nunmehr wurde ein AB NDERUNGSANTRAG der unterzeichnenden Gemeinderatsmitglieder 

eingebracht. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Antrag betreffend Geschwindigkeitsbeschrªnkung an die BH St. Veit an der Glan 

dahingehend abgeªndert werden, dass im Interesse der Verkehrssicherheit auf dem 

StraÇenabschnitt der L62 zwischen Bauhof Friesach, MetnitztalerstraÇe und 

Einfahrt 10.-Oktober-StraÇe eine Geschwindigkeitsbeschrªnkung von 40 km/h 

bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan beantragt wird? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die Abªnderung des Antrages dahingehend, dass im Interesse der Verkehrssicherheit auf dem 

StraÇenabschnitt der L62 zwischen Bauhof Friesach, MetnitztalerstraÇe und 

Einfahrt 10.-Oktober-StraÇe eine Geschwindigkeitsbeschrªnkung von 40 km/h 

bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan beantragt wird. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Soll im Interesse der Verkehrssicherheit auf dem StraÇenabschnitt der L62 zwischen Bauhof 

Friesach, MetnitztalerstraÇe und Einfahrt 10.-Oktober-StraÇe eine 

Geschwindigkeitsbeschrªnkung von 40 km/h bei der 

Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan beantragt werden? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die Herabsetzung der Geschwindigkeit auf dem StraÇenabschnitt 

der L62 zwischen Bauhof Friesach, MetnitztalerstraÇe und Einfahrt 10.-Oktober-StraÇe 

bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan zu beantragen. 

 

 

16. Antrag Kogler kªuflicher Erwerb einer Teilflªche im Bereich des Schulhausplatzes 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 24. Juni 2025 

 

Im Zuge der Grundst¿ckstransaktion im Bereich des Schulhausplatzes (Antrag Herr Dieter Henkel, 

Schulhausplatz 3) hat auch Herr Stefan Kogler einen Antrag auf Teilerwerb einer Grundst¿cksflªche 

gestellt. Mit dieser Vorgehensweise ist Herr Henkel einverstanden. 

 

Somit liegen zwei Grundst¿ckswerber (Kogler und Henkel) auf. Die Vermessungskosten werden 

selbstverstªndlich von den Grundst¿ckswerbern gemeinsam ¿bernommen. Der Grundst¿ckspreis 

wurde im StraÇenausschuss am 31.03.2025 mit EUR 60,00 pro mĮ vorgeschlagen. 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig f¿r den Verkauf der Grundst¿cksflªchen an Stefan Kogler und Dieter 

Josef Henkel ausgesprochen und ersucht den Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oa. Teilflªchen aus dem ºffentlichen Gut Grundst¿ck Nr. 1763/25 der KG. Friesach 

im AusmaÇ von rund 14 mĮ an Herrn Kogler Stefan und rund 72 mĮ an Herrn Dieter Henkel, 

zum Preis von EUR 60,00 pro mĮ verkauft werden? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die oa. Teilflªchen vom ºffentlichen Gut, Grundst¿ck Nr. 1763/25 der KG. Friesach 

im AusmaÇ von rund 14 mĮ an Herrn Stefan Kogler und 

im AusmaÇ von rund 72 mĮ an Herrn Dieter Henkel  

zum Preis von EUR 60,00 pro mĮ zu verkaufen; nach Vorlage der Vermessungsurkunde und 

des Verordnungsentwurfes wird der Antrag auf Genehmigung an den Gemeinderat gestellt. 

 

 

17.  nderung des Flªchenwidmungsplanes 03/2024 und 04/2024 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 24. Juni 2025 

 

Die Vorpr¿fung durch Herrn MMag. Gruber von der Abt. 15 Raumplanung, Amt der Kªrntner 

Landesregierung erfolgte positiv, wobei jedoch ein Optionsvertrag f¿r eine zweckmªÇige Bebauung 

beim land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit den Umwidmungswerbern und Hof¿bernehmern von 

Krªuping 4 abzuschlieÇen ist. Einwªnde sind wªhrend der Kundmachungsfrist keine eingelangt. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig f¿r die Um- bzw. R¿ckwidmung ausgesprochen und ersucht den 

Gemeinderat um gleichlautende Beschlussfassung. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oa. Teilflªchen aus den Grundst¿cken Nr. 623/1 und 611/2 der KG. Zeltschach im 

GesamtausmaÇ von 1.540 mĮ in Gr¿nland ð Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebes  - umgewidmet und die oa. Teilflªchen aus den Grundst¿cken Nr. 610 und 623/1 der 

KG. Zeltschach im GesamtausmaÇ von 200 mĮ in Gr¿nland ð F¿r die Land- und Forstwirtschaft 

bestimmte Flªche ð r¿ckgewidmet werden ? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

oa. Widmung Gr¿nland- Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

sowie die R¿ckwidmung der oa. Teilflªchen (laut Kundmachung vom 29.04.2025) 

mit Abschluss einer Vereinbarung zur Sicherung der widmungsgemªÇen Verwendung. 

 

 

20. E Personalverrechnung GSZ  

 

Berichterstattung: FV Mathias Stadlober 

 

Die bisherige Firma Ally Lohn hat die Stadtgemeinde Friesach dar¿ber informiert, dass der Vertrag 

gek¿ndigt wird, da die Stadtgemeinde Friesach eine zu kleine Einheit darstellt.  

 

Da die Finanzabteilung ohnehin auf Grund einer Elternteilzeit im StundenausmaÇ reduziert ist, wurde 

die Entscheidung getroffen, die Personalverrechnung ins Gemeindeservicezentrum auszulagern. Die 

Kosten belaufen sich auf jªhrlich rund û 8.000,- wobei die Servicekosten f¿r Ally-Lohn bereits um die 

û 4.000,- jªhrlich lagen. Weitere Vorteile sind auch die rechtliche Sicherheit und vor allem die 

Ausfallssicherheit da im GSZ eine ganze Abteilung f¿r die Personalverrechnung vieler Kªrntner 

Gemeinden zustªndig ist.  

 

Die Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung ¿ber nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Personalverrechnung an das Gemeinde-Servicezentrum ausgelagert werden? 

 

Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig 
(J.  Kronlechner , U. Heitzer, St. Pachler, L. Kernmayer, I. Buggelsheim, H. Groicher,  

H. Pöllinger, M. Apolloner, Ch. Höferer , H. Kandolf,  G. Krall, P. Hölbling,  H. Wachernig, S. Notsch, 

Ch. Neuwirther , St. Hundsbichler,  R. Galler,  E. Grün, J. Kreuzer, H. Wastian , M. Möller , 

M. Schabernig, O. Liechtenecker)  

die Personalverrechnung der Stadtgemeinde Friesach 

an das Gemeinde-Servicezentrum auszulagern. 
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18. Berichte 

 

Bgm Josef Kronlechner 

 

Im Naturbadeteich Friesach gibt es nun zwei neue Bademeister.  

 

Der Glasfaserausbau hat begonnen. Eine erste Feintrassierung gab es in Zienitzen. 

 

Ab September wird es in Friesach ein RufMi Taxi geben Der Tarif wird EUR 2,50 betragen. Die Fahrten 

finden zwischen 06.00 und 22.00 Uhr statt. 

 

Am Hauptplatz wurde eine Orange Bank des Soroptimisten Klub St. Veit an der Glan aufgestellt und 

weist auf die Gewalt gegen Frauen hin. 

 

Am Gelªnde des Burgbau gab es einen Brand. Abgebrannt ist ein Container. Dieser muss nun neu 

angeschafft werden. 

 

Die FF Friesach wird mit neuen Uniformen ausgestattet. Die Kosten betragen ca EUR 15.000. 

 

Die Planung des Umbaus R¿sthaus und Wirtschaftshof neu schreitet voran. Die Kostenberechnung 

hat eine Summe von ca 4,2 Mio. EUR ergeben ð dies beinhaltet einen Spielraum von +/- 15 %. Nach 

einem Gesprªch von Bgm Josef Kronlechner mit dem zustªndigen Landesrat Ing. Daniel Fellner wurde 

der Stadtgemeinde Friesach ein ¦berbr¿ckungskredit in der Hºhe von EUR 500.000 und eine 

zusªtzliche Fºrderung in der Hºhe von EUR 500.000 gewªhrt. 

 

 

StR Lukas Kernmayer 

 

Ca 120 Kinder suchen in Friesach einen Betreuungsplatz. 

Im Pfarrkindergarten Friesach wird es eine Gruppenerweiterung geben. 

Beim Minitreff wird es eine Containerlºsung geben ð angeschafft werden 4 Container mit Klimaanlage 

um einen Preis von ca EUR 20.000. 

 

 

1. Vizeb¿rgermeisterin Uschi Heitzer 

 

Im Naturbadeteich wird es von 18. bis 22. August einen kostenlosen Schwimmkurs geben. 

Informationen dazu gibt es bei Kathrin Kerschbaumer. 

 

Es wurden von den beschlossenen 12 MaÇnahmen aus dem Katalog f¿r die Familienfreundliche 

Gemeinde 9 Punkte umgesetzt. 

 

 

NICHT ÖFFENTLICHE TAGESORDNUNGSPUNKTE 

 

19. Personalangelegenheiten 

 

 

 

Der Vorsitzende bedankt sich f¿r die Mitarbeit und schlieÇt die Sitzung um 20.00 Uhr. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet.  

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,  beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 

 

 

 

 Schriftf¿hrerin Protokollfertiger B¿rgermeister/Vorsitzender 

 

 

AL Mag. Bettina Waidhofer Irene Buggelsheim Bgm Josef Kronlechner 

 

 

 Dr. Otto Liechtenecker 


